21.03.2006
Naturland Richtlinien, Fassung 01/2006

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Delegiertenversammlung von Naturland hat auf ihrer Tagung im Dezember 2005 eine Weiterentwicklung der Naturland Richtlinien in verschiedenen Bereichen beschlossen. 

Wichtigste Änderungen dabei sind die neuen Richtlinien zur Verarbeitung von Mikroalgen und Textilien.

Ferner wurde von der Delegiertenversammlung die Erstellung von Richtlinien für die Herstellung von Kosmetika beschlossen, die inzwischen ebenfalls verabschiedet wurden. Damit ist eine Zertifzierung interessierter Betriebe bereits in 2006 möglich. 

In den Bereichen Landbau, Verarbeitung und Aquakultur wurden weitere inhaltliche Korrekturen vorgenommen. Zu Ihrer Information finden Sie nachfolgend die wesentlichen inhaltlichen Änderungen aus den einzelnen Bereichen der Naturland Richtlinien kurz dargestellt.

In der Anlage zu diesem Schreiben erhalten Sie die aktuelle Fassung der Naturland Richtlinien 01/2006. Die aktuellen Fassungen der Naturland Richtlinien finden Sie auch im Internet unter www.naturland.de oder Sie können sie direkt bei der Geschäftstelle in Gräfelfing als Ausdruck anfordern.
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Die erfolgten Änderungen im Bereich der Erzeugerrichtlinien „Landbau“ sind z.T. auf Anpassungen an Vorgaben der EU-VO zurück zu führen, umfassen aber auch inhaltliche Neuerungen wie unten aufgeführt. 

Teil A.I.9  Kennzeichnung und Vermarktung

Anpassung an Vorgaben der EU-VO:

Umstellungsfristen für pflanzliche Produkte 

24 Monate vor der Aussaat bzw. 24 Monate vor Beginn der Futternutzung bei Grünland. (bisher: „vor Aufwuchsbeginn bei Futterbeständen“)

Teil B.II.2  Fütterung und Anhang 3: 

Hier wurden die Anteile an zugelassenen Futtermitteln konventionellen Ursprungs an die geänderten Vorgaben der EU-VO angepasst:  „..Futtermittel konventionellen Ursprungs zur Eiweißaufwertung bei Schweinen und Geflügel mit folgenden Grenzen während eines Übergangszeitraums, der am 31.12.2011 endet:

15 % im Zeitraum vom 25.08.2005 bis 31.12.2007

10 % im Zeitraum vom 01.01.2008 bis 31.12.2009

05 % im Zeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2011

Für Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde, Gehegewild, Kaninchen wurden konventionelle Futtermittel aus Anhang 3 gestrichen.

Diese Änderung tritt ab 01.01.06 in Kraft (mit einer Anpassungsfrist bis zum 1.7.2006.

Teil B.II.1.5 Geflügelhaltung: 

Erweiterung der Naturland Richtlinien zur Geflügelhaltung um Kleingeflügel (Wachteln und Tauben); 

Siehe auch entsprechende Anpassungen bzgl. Wachteln und Tauben unter:  A.I.9 Kennzeichnung und Vermarktung; Anhang 4 Zulässiger Tierbesatz , Anhang 5 Mindeststall- und –freiflächen, Anhang 6 Anforderungen an Geflügelstallungen und Anhang 7 Mindestschlachtalter.

Teil B.II.3. Tierzukauf: 

Hier dürfen ab sofort bis zu 20% (statt bisher 10%) des jeweiligen Bestandes von Zuchttieren aus konventionellen Betrieben stammen. Da dies nicht mit den Anforderungen der IFOAM übereinstimmt wurde für Betriebe im Naturland Organic worldwide Programm eine entsprechende Fußnote eingefügt. 

Teil B.II.4. Tiergesundheit: 

Integration eines Themenbereichs zur Tiergesundheit, der bisher nicht explizit in den Richtlinien angesprochen wurde: 

„Der Tierhalter ist für den Gesundheitszustand seiner Tiere verantwortlich und muss das Befinden seiner Tiere und die Funktion der Stalleinrichtungen (incl. Auslauf) fortwährend überprüfen. Die Haar-, Haut- und Klauenpflege ist - dem Bedarf angepasst - regelmäßig durchzuführen. Kranke oder verletzte Tiere müssen ihrem Zustand entsprechend in abgetrennte Stallabteilungen untergebracht, gepflegt und behandelt werden. Unverträgliche Tiere sind abzusondern. In jedem Betrieb sind dafür gesonderte Einrichtungen bereitzuhalten.“

Anhang 8: Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Aufnahme von Ameisensäure
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Neu: Teil D.XI. Verarbeitungsrichtlinien für die Herstellung von Mikroalgen und Mikroalgenprodukten

Neu: Teil D.XII. Verarbeitungsrichtlinien für Textilien

Teil C, III 1. Anforderungen an den Verarbeitungsbetrieb 

Neue Anforderung:

- Gentechnisch veränderte Rohstoffe dürfen auch im konventionellen Bereich nicht eingesetzt werden.

Teil C.III. 8. Qualitätssicherung und Schadstoffüberprüfung

Neuer Zusatz: 

Die Mitarbeiter sind in geeigneter Weise in regelmäßigen Abständen über die Besonderheiten der Öko-Verarbeitung und der Naturland Richtlinien zu schulen.

Dies muss auch entsprechend dokumentiert werden (siehe C.III. 9. Dokumentation und Nachweispflicht)

Teil D I. Verarbeitungsrichtlinien für Fleisch und Fleischwaren

Zulässige Verarbeitungshilfsstoffe 

Neu aufgenommen wurden: 

Ascorbinsäure (E 300) (zum Kalträuchern)

Flüssigrauch

Teil D, II Verarbeitungsrichtlinien für Milch und Milcherzeugnisse

Die „Indirekte Säuerung“ (z.B. Nizo-Verfahren bei Butter) wurde als unzulässiges Verarbeitungsverfahren gestrichen.

Neu hinzugefügt unter Lebensmittelzusatzstoffe:

Milchsäure E 270

Teil D, IV  Verarbeitungsrichtlinien für Getreide 

Neue Regelung unter:

Enzyme

Der Einsatz von Enzymen ist ausschließlich bei der Getreide-/Stärkeverzuckerung erlaubt.

Für die Verzuckerung:

Alpha-Amylase, Cellulase, Glucoamylase

sowie für die Invertierung:

Xyllose, Glucose, Isomerase

Zulässige Verarbeitungshilfstoffe:

Gestrichen wurde:

Kalziumcarbonat (CaCO3)

Teil D, VI Verarbeitungsrichtlinien für Erzeugnisse aus der Aquakultur

Zulässige Packstoffe

Neu aufgenommen:

Polystyrol-Kühlboxen mit PE-Innenfolie oder Innenbeutel

Zulässige Verarbeitungsverfahren

Neue Formulierung:

Alle für die Behandlung von Erzeugnissen aus der Aquakultur und für deren Herstellung und Haltbarmachung üblichen Verfahren, mit folgenden Ausnahmen:

Unzulässige Verfahren

Neue Ergänzungen: 

Katenrauch

Schwarzräuchern

Flüssigrauch-Behandlung

Zulässige Packstoffe, Packmittel und Verpackungen

Streichung von:

PP lackiert mit Acryl sowei mit PVOH (bis ein geeigneter Ersatzstoff gefunden ist)

Anhang 2  Reinigungs- und Desinfektionsmittel 

Wurde gestrichen
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Teil II. Grundsätze der Bewirtschaftung

Weiterentwicklung der derzeit gängigen Praxis zur Verbesserung der Produktsicherheit im Behandlungsfall und Öko-Qualität der Futtermittel durch folgende Änderungen:

5.1 Gesundheit und Hygiene: 
Neu hinzugefügt:
"Nach dem Einsatz konventioneller Mittel muss vor der Vermarktung Rückstandsfreiheit durch geeignete Analytik belegt werden"

8.6 Fütterung: 
Neu hinzugefügt:
Nachsatz zur Erlaubnis von Pigmenten (z.B. in Form von Garnelenschrot, Phaffia-Hefe):
"Der Einsatz muss auf den in der Natur anzutreffenden Pigmentierungsgrad begrenzt bleiben"

8.7 Fütterung: 
Neu hinzugefügt: 
"Nach Rücksprache mit Naturland dürfen dem Futter natürliche Antioxidantien (z.B. Gallate, Tocopherole) zugesetzt werden."

Teil III.E. Haltung von tropischen Süßwasserfischen (Milchfisch Chanos chanos, Tilapia Oreochromis sp., Mekongwels Pangasius u.a.) in Teichen und Netzgehegen

Neu hinzugefügt:

1. Besatzdichte (s.II.4)

Die Haltungsdichte darf 10 kg/m3 (Pangasius) bzw. 20 kg/m3 (Tilapia) als Obergrenze nicht überschreiten. Auf begründeten Antrag (z.B. wenn nach dem Erstbesatz kein weiteres Sortieren, Zu- oder Umsetzen stattfindet) kann Naturland diese Obergrenze auch als Durchschnitt über die gesamte Mastphase festlegen. In keinem Fall dürfen die Tiere Verletzungen (z.B. der Flossen) zeigen, die auf zu hohe Besatzdichte hinweisen.

2. Wahrung von Gesundheit und Hygiene (s. II. 5.)

Die Tiergesundheit ist in erster Linie durch vorbeugende Maßnahmen zu sichern (z.B. optimale Haltungsbedin​gungen, Züchtung, Fütterung). Naturheilverfahren (s. auch 5.2.) sind im Krankheitsfall vorzuziehen. 
Nur nach Diagnosestellung und Verordnung durch einen Tierarzt dürfen herkömmliche Arzneimittel eingesetzt werden.

Bei tropischen Fischarten führt die Behandlung mit konventionellen Tierarzneimitteln (Antibiotika etc.) zu einem Verlust der Naturland Anerkennung für den betroffenen Tierbestand.

Neu: Naturland Verarbeitungsrichtlinien für Kosmetika

Die Naturland Richtlinie für Kosmetika basiert in weiten Teilen auf den anerkannten BDIH Richtlinien, die jedes von Naturland im Bereich Kosmetika zertifizierte Unternehmen einhalten muss. Darüber hinaus müssen die Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs den Naturland Anforderungen entsprechen.

Über die dargelegten Richtlinienänderungen hinaus möchten wir sie noch auf Folgendes hinweisen:: Der Einsatz von Guano wird – beschränkt auf Peru, wo er als natürlicher Dünger vor Ort verfügbar ist - als "Sonstiger organischer Zukaufsdünger" im Sinne von Anhang 1.3 der Naturland Richtlinien betrachtet. Sein Einsatz ist damit in Peru zulässig. Es handelt sich dabei nicht um eine Richtlinienänderung, sondern um eine Präzisierung in der Umsetzung dieses Punktes in Anhang 1 unter genau definierten Voraussetzungen. 
Die hier vorgelegten Richtlinien geben den aktuellen Stand der Entwicklung des Ökologischen Landbaus wieder, sie werden jedoch kontinuierlich weiter entwickelt und an die Praxis angepasst. Gleichzeitig sind auch die Verbrauchererwartungen an das System Ökologischer Landbau zu berücksichtigen. Richtlinienentwicklung ist also ein sehr dynamischer Prozess, in diesem Sinne sind die nächsten Änderungen oder Konkretisierungen nur eine Frage der Zeit.

Beachten Sie in der Anlage die neuen Naturland Richtlinien 01/2006. 

Die Änderungen der neuen Richtlinien sind in den meisten Fällen ab Verschickung gültig. Lediglich die Änderungen in der Erzeuger Richtlinie zur Fütterung treten erst zum 1.7.2006 in Kraft. 

Falls Sie noch weitere Fragen zu den Richtlinien haben sollten, wenden Sie sich bitte an die Koordinatoren der jeweiligen Naturland Anerkennungskommission:

· Frau Jutta Waletzko, Erzeugung und Verarbeitung/Handel Deutschland 
(Tel. Nr. 0851-9666438) oder 

· Frau Angelika Raith, Erzeugung und Verarbeitung/Handel International 
(Tel. Nr. 089-898082-10).

Mit freundlichen Grüßen
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Für die Naturland Richtlinienkommission 

Walter Zwingel und Christina Reifenrath

Anlage: 

Naturland Richtlinien Erzeugung, 01/2006

Naturland Richtlinien Verarbeitung, 01/2006

Naturland Richltinien Aquakultur, 01/2006

� Diese Prozentsätze beziehen sich auf den organischen Anteil an der Trockenmasse der Futtermittel landwirtschaftlicher Herkunft und werden jährlich berechnet





